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GBK-25-02-1#1 vermiedene Netzentgelte; SWG AG
Festlegung zur Abschmelzung der Entgelte für dezentrale Erzeugung in den Jahren 2026 bis 2028

Sehr geehrte Damen und Herren,

als regional verantwortlicher Energieversorger nehmen wir zum Beschlussentwurf zur Abschmelzung 
der Entgelte für dezentrale Erzeugung wie folgt Stellung:

Die Stadtwerke Görlitz AG betreibt mehrere wärmegeführte KWK-Anlagen, die einen wesentlichen 
Beitrag zur lokalen Energie- und Wärmeversorgung leisten. Aktuell erhalten wir vermiedene 
Netzentgelte in Höhe . Durch die geplante schrittweise Abschmelzung 
würden sich diese Einnahmen ab 2026 jährlich um ein Viertel reduzieren, bis sie 2029 komplett 
entfallen. Diese erhebliche und progressive finanzielle Einbuße würde die Wirtschaftlichkeit unserer 
bestehenden Anlagen fundamental gefährden.

Die geplante Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte steht in deutlichem Widerspruch zu 
den aktuellen energiepolitischen Zielsetzungen, insbesondere da der Koalitionsvertrag einen massiven 
Kraftwerkszubau an gesicherter Leistung vorsieht. Der wirtschaftliche Weiterbetrieb unserer 
steuerbaren Bestandsanlagen würde entscheidend beeinträchtigt und damit eine neue 
Kapazitätslücke aufgerissen. Dies konterkariert die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung.
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Besonders kritisch sehen wir die Auswirkungen auf die kommunale Wärmeversorgung. Unsere 
wärmegeführten KWK-Anlagen sind ein zentraler Baustein der lokalen Wärmeversorgung und leisten 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Gefährdung des 
wirtschaftlichen Betriebs dieser Anlagen konterkariert die klimapolitischen Ziele und gefährdet die 
Versorgungssicherheit. 
 
Die erwartete finanzielle Entlastung der Netznutzer durch die Abschaffung der vermiedenen 
Netznutzungsentgelte ist aus unserer Sicht nicht erkennbar. Im Gegenteil: Durch den Wegfall 
netzdienlicher Einspeisungen werden bundesweit erhöhte Netzentgelte anfallen. Zudem wären wir 
gezwungen, den Einnahmeausfall an anderer Stelle durch höhere Preise, beispielsweise bei der 
Fernwärme, zu kompensieren. 
 
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass viele kommunale Unternehmen, einschließlich der 
Stadtwerke Görlitz AG, zur Finanzierung ihrer Anlagen auf der Basis geltender Gesetze langfristig mit 
den vermiedenen Netznutzungsentgelten kalkuliert haben. Eine zukunftsfeste Regelung wurde bereits 
mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz 2017 geschaffen. Die nun geplante Abschaffung würde 
das Vertrauen in politische Festlegungen nachhaltig erschüttern und sich negativ auf künftige 
Investitionsentscheidungen auswirken. 
 
Vor diesem Hintergrund fordern wir dringend eine Überprüfung der geplanten Abschmelzung. Es 
bedarf der Entwicklung alternativer Vergütungsmodelle, die den Weiterbetrieb bestehender Anlagen 
wirtschaftlich ermöglichen. Für die Energiewende benötigen wir dringend eine Stärkung der 
kommunalen Unternehmen, nicht deren Schwächung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 i. V. 
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